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Im ersten Kalenderhalbjahr 1969 ist aus der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs heim
gerufen worden: 
Heinz Riege 
Pastor 
am 22. Juni 1969 
im 61. Lebensjahr 
in Kirch Jesar 
Ordination: 12. Mai 1936 In Schwerin 
im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs: 
vom 20. Mai 1936 bis 30. September 1937 
in Wismar - St. Georg II 
vom 1. Oktober 1937 qis. 30. November 1938 
in Schwehn-Schloßkirche (Hilfspredigerstelle) 
vom 1. Dezember 1938 bis 14. Oktober 1946 
in Karbow (gleichzeitig als Propst des Flauer Zirkels) 
vom 15. Q.ktober 1946 bis 14. April 1956 
in Grebbin 
seit 15. April 1956 in Kirch Jesar 

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukÜnfüge suchen wir. (Hebräer 13, 14) 

Schwerin, den 17. September 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 

1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 
46) , 1115,' II 41 b 
Kollektenliste für das Jahr 1970 
Im Jahre 1970 sind die gottesdienstlichen Dankopfer 
nach folgender Aufstellung einzusammeln. 
Der Aschermittwoch als Buß- und Bettag vor der Pas
sionszeit (11. 2.), der Ostermontag (30. 3.), Christi Him
melfahrt (7. 5.), das Reformationsfest (31. 10.) und der 
Buß- und Bettag am Ende des Kirchenjahres (18. 11.) 
sind kirchliche Feiertage, an denen Gottesdienste und 
Dankopfer gehalten werden müssen. Die für Ascher
mittwoch, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und das 
Reformationsfest ausgeschriebenen landeskirchlichen 
Kollekten sind daher verbindlich. Sollte ihr Ertrag im 
Jahre 1970 fühlbar absinken, werden sie auf bisher kol
lektenfreie Sonn- und Feiertage verlegt werden mi,issen. 
Dieser Kollekten sich besonders anzunehmen, entspricht 
also nicht nur dem Sachzweck, sondern auch dem eige
nen Interesse der Kirchgemeinden. 

1. Januar (Neujahr): 
Für das Diakonische Werk unserer Landeskirche 

6. Januar (Epiphanias): 
Für die Weltmission (freiwillig) 

11. Januar (1. S. n. Epiphanias): 
Für die Weltmission 

1. Februar (Sexagesimä): 
Für das Augustenstift in Schwerin 

11. Februar (Aschermittwoch): 
Für die Christenlehre 

~ Februar (Reminiszere): 
Für die innerkirchlichen Aufgaben der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR 

8. März (Lätare): 
Für die Erhaltung und 'Erneuerung in ihrem Be
stand gefährdeter Gotteshäuser unserer Landes
kirche 

22. März (Palmarum) : 
Für die Christenlehre 

27. März (Karfreitag): 
Für das Diakonissenmutterhaus Stift Bethlehem 
in Ludwigslust 



30. März (Ostermontag): 
Für die Alters- und Kinderheime der Inneren 
Mission 

12. April (Miserikordias Domini): 
Für die ökumenische Arbeit der ev. Gliedkirchen 
in der DDR 

26. April (Kantate): 
Für die Förderung der Kirchenmusik in unserer 
Landeskirche 

7. Mai (Himmelfahrt): 
Für die Weltmission 

10. Mai (Exaudi): 
Für die Jugendarbeit unserer Landeskirche 

17. Mai (Pfingstsonntag): 
Für das Diakonische Werk unserer Landeskirche 

18. Mai Pfingstmontag): 
Für die Volksmission / Gemeindedienst unserer 
Landeskirche 

31. Mai (1. S. n. Trinitatis): 
Für die Mecklenburgische Bibelgesellschaft und 
für den Kirchlich-Diakonischen Lehrgang, Berlin
Weißensee (Stephanusstiftung) 

14. Juni (3. S. n. Trinitatis): 
Für die diakonische Arbeit. von Innerer Mission 
und Hilfswerk der ev. Gliedkirchen in der DDR 

21.. Juni (4. S. n. Trinitatis): 
Für die Ausbildung des theologischen Nachwuchses 
in unserer Landeskirche 

5. Juli (6. S. n. Trinitatis): 
Für das Gustav-Adolf-Werk 

19. Ju.i (8. S. n. Trinitatis): 
Für das Elisabeth-Haus in Werle 
und für die Christenlehre 

2. August (10. S. n. Trinitatis): 
Für die Arbeitsgemeinschaft „Kirche und Juden
tum" (Mission unter Israel) 
und für die Volksmission/Posaunenarbeit in unse
rer Landeskirche 

16. August (12. S. n. Trinitatis): 
Für die Frauenarbeit unserer Landeskirche 

30. August (14. S. n. Trinitatis): 
Für die Jugendarbeit unserer Landeskirche 

13. September (16. S. n. Trinitatis): 
Für gesamtkirchliche Notstände und Aufgaben der 
ev. Gliedkirchen in der DDR 

27. September (18. S. n. Trinitatis): 
Für den Michaelshof in Rostock-Gehlsdorf 

4. Oktober (Erntedank): 
Für die Erhaltung und Erneuerung in ihrem Be
stand gefährdeter Gotteshäuser unserer Landes
kirche 

18. Oktober (21. S. n. Trinitatis): 
Für Hilfe bei besonderen Notständen unserer Lan
deskirche 

31. Oktober (Reformationsfest): 
Für den lutherischen Weltdienst 

8. November (Drittletzter Sonntag d. Kirchenjahres): 
Für das Diakonische Werk unserer Landeskirche 

22. November (Ewigkeitssonntag): 
Für die Kriegsopfergräberfürsorge und 
für Hilfe bei besonderen Notständen unserer 
Landeskirche 

6. Dezember (2. Advent) : 
Für die Seelsorge an Gehörlosen, Blinden und 
Kranken und für die Strafanstaltsseelsorge 

25. Dezember (1. Weihnachtstag): 
Für das Diakonissenmutterhaus Stift Bethlehem in 
Ludwigslust 

26. Dezember (2. Weihnachtstag): 
Für das Annahospital in Schwerin. 

Das Dankopfer ist neben Wort, Sakrament, Lied und 
Gebet wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Kein Got
tesdienst kann ohne Dankopfer und den Aufruf dazu 
sein. Darum hat die gottesdienstliche Gemeinde auch 
Anspruch darauf, daß Zweck und Bestimmung des 
Dankopfers in den Abkündigungen anschaulich be
kanntgemacht werden und das der Ertrag im nächsten 
Gottesdienst abgekündigt wird. Auf die Dankopferemp
fehlungen in der Mecklenburgischen Kirchenzeitung 
wird verwiesen. 
Für die Verlegung eines landeskirchlichen gottesdienst
lichen Dankopfers ist die Genehmigung des Oberkir
chenrats vorher erforderlich. Landeskirchliche gottes-
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dienstliche Dankopfer sind spätestens in Monatsfrist an 
den Oberkirchenrat zu überweisen. Die Treue gegen
über der gottesdienstlichen Gemeinde macht fristgemä
ße und vollständige Überweisung notwendig. 
Ab 1. Januar 1970 wird mit dem neuen Vberweisungs
verfahren nach der EDV-Schlüsselsystematik zu rech
nen sein. Hierzu wird das nähere Verfahren noch mit
geteilt werden. Diese Mitteilungen sind unbedingt zu 
beachten. 
Die Erträge aller (also nicht nur der vom Oberkirchen
rat angeordneten) gottesdienstlichen Dankopfer sind 
unverzüglich nach den Gottesdiensten durch zwei Kir
chenälteste bzw. Helfer oder durch den Pastor bei Mit
wirkung eines Kirchenältesten bzw. Helfers festzustel
len und durch doppelte Unterschrift zu bestätigen. Über 
die gottesdienstlichen Dankopfer ist Buch zu führen. 
Eingang und Abführung sind zu belegen. 
Schwerin, den 15. September 1969 
Der Oberkirchenrat 
Gasse 

47) G. Nr. /39/1 II 1 q 8 
Bestellung der Wahlleiter 
zur Wahl der VIII. ordentlichen Landessynode 
Die Bekanntmachung über die Bestellung der Wahlleiter 
zur Wahl der VIII. ordentlichen Landessynode vom 23. 
April 1969 - Kirchliches Amtsblatt Nr. 4 Seite 21 -
wird wie folgt geändert: 
Für den Kirchenkreis Malchin wird anstelle des Kir
chenökonomus Hans Valenske, der selbst als Wahl
kandidat aufgestellt worden ist, der Kirchensteuer
amtsleiter Willi Jenzen, 
206 Waren/Müritz, St. Georgenplatz 2, 
zum Wahlleiter bestellt. 
Schwerin, den 29. September 1969 
Der Oberkirchenrat 
Dr. Müller 

48) G. Nr. /840, V 9 
Betr.: Ansieh tspostkarten 
Der WARTBURG VERLAG Max Keßler, Jena, 
Schließfach 56, hat auch für 1970 die Möglichkeit, für 
Kirchgemeinden und kirchliche Einrichtungen Ansichts
postkarten herstellen zu lassen. Mindestbestellung je 
Motiv 2000 Stück, Format 10,5 X 14,8 cm, Vollbild oder 
mit weißem Rand, Text Vorderseite, Verkaufspreis 
0,20 M. An den Verlag ist ein Fotoabzug und das Foto
negativ von 6 X 6 cm einzureichen, bei Neubestellung 
bereits gelieferter Karten nur eine Musterkarte. Wegen 
der Jahresplanung möchten die Bestellungen baldmög
lichst aufgegeben werden. 
Schwerin, den 26. September 1969 
Der Oberkirchenrat 
Gasse 

49) G. Nr. /274// Lübz, Prediger 
Die Pfarre Lübz ist demnächst wieder zu besetzen. 
Bewerbungen sind dem Oberkirchenrat vorzulegen. 
Schwerin, den 6. Oktober 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 

50) G. Nr. /206//1 II 6 .b 
Predigttexte für die Buß- und Bettage 1970 
Als Predigttext für den Buß- und Bettag vor der Pas
sionszeit, den 11. Februar 1970, .wird statt Joel 2, 12-19 
vorgeschlagen: Römer 3, 9-22. 
Zu der Bekanntmachung vom 25. Juni d. J. (Kirchliches 
Amtsblatt 1969, Seite 49 f) ist eine Berichtigung not
wendig, da mehrere Fehler entstanden sind: Es muß 
lauten: 
5. Sonntag nach Trinitatis (28. Juni 1970) - Buß- und 
Bettag vor der Ernte - Predigttext: Jeremia 15, 16. 
Schwerin, den 2. Oktober 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 

51) G. Nr. /42/ II 1 q 8 
Die Bekanntmachung über die Bestellung der Wahl
leiter zur Wahl der VIII. ordentlichen Landessynode 
vom 23. April 1969, Kirchliches Amtsblatt Nr. 4 S. 21, 
wird wie folgt geändert: ' 
Für den im Bereich der gesamten Landeskirche durch
zuführenden zweiten Wahlgang der im Dienst stehen-



den Pastoren, Pastorinnen, eingesegneten Pfarrvikar
rinnen, Hilfspredigern und Pfarrdiakonen, soweit sie 
ordiniert sind, wird anstelle des erkrankten Studienrats 
i. R. und Kunstmalers Rudolf Gahlbeck der Pastor em. 
Dr. Herbert Schmidt, 2713 Plate über Schwerin, zum 
Wahlleiter bestellt. 
Schwerin, den 15. Oktober 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 

52) G. Nr. /351 Wolfgang Schmidt, P. A,. 
Der Landesjugendpastor Wolfgang Schmidt, Schwerin, 
scheidet mit Wirkung vom 1. November 1969 auf seinen 
Antra,g aus dem Dienst der EVangelisch,-Lutherisch,en 
Landeskirche Mecklenburgs, um al$ GeistUcher in den 
Dienst der Evangelisch-Lutherischeri Kirche Finnlands 
zu treten. 
Schwerin, den 27. Oktober 1969 
Beste 

53) G. Nr. /379/ II 35 w 
Qer Pastor Friedrich-Karl Sagert aus Rittermannsha
gen ist mit Wir\rnng vom 1. November 1969 zum LaP.
desjugendpastor für die Evangelisch-Lutherische Lan
deskirche Mecklenburgs mit dem Dienstsitz in Schwe
rin berul'en. 
Schweriri, den 18. Oktober 1!!69 
Der Oberkirchep.rat 
Gasse 

54) G. Nr. /308/ VI 4 a 
Der Landespastor Traugott Ohse ist mit Wirkung vom 
1. Januar 1970 zum Landessuperintendenten des Kir
chenkreises Rostock-Land und gleichzeitig zum 1. Pre-

diger am Münster zu Bad Doberan berufen. 
Schwerin, den 3. Oktober 1969 
Beste · 

55) G. Nr. /180/ II 37 m 
Betrifft: Konfessionskundliches Werk 
„Evangelischer ßuncl" 
Nachdem Landessuperintendent Dr. Steinbrecher auf 
eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Grün\i~ den 
Vorsitz in der Arbeitsleitung Meckfenburg des kon
fessiop.skundlichen Werkes „Evangelischer Bund" nie
dergelegt hat, hat Professor Dr. Gert Haendler, 256 
Bad Doberan, Rostock.er Straße 17, Tel. 2693, diesen 
Vorsitz übernommen. Die Arbettsleitung setzt sich nun
mehr wie folgt zusammen: 
Prof. Dr. Haend1er, 256 Bad Doberan, Rostacker Str. 17 

Vorsitzender 
Pastor Dittmer, 25 Rostock, Bei der Marienkirche 2 
Geschäftsführer (Schrift- u, Rechnungsführer) 
Landessuperintendent Dr. SteinbreCher, 24 Wismar, 
Karl-Marx-Straße 54 
Oberkirchenrat Dr. Gasse, Schwerin 

Landessuperintendent Alstein, Ludwigslust 
Propst Scheunemann, 259 Ribnitz-Damgarten 1, 
Karl-Marx-Straße 74 
Pastor Romberg, 27 Schwerin, Jungfernstieg 15 
Pastor Thal, 204 Malchin, Wargentiner Str · .14 
Pastor Dr. Schnell, 2551 Rostock-Toitenwinkel 
Kreiskatechet Beyer, 25 Rostock, August-Bebel-Str. 5 
Schwerin, den 21. Oktober 1969 
Der Oberkirchenrat 
Gasse 

II~ Handreichung fUr den kirehli~hen Dienst 
Jur Frage der l<irchengemeinschaft 
Für die Begründung voller kirchlicher Gemeinschaft 
nach lutherischem Ventändnis genügt es, wenn Über
einstimmung in der fundamentalen Rechtfertigungs
lehre besteht und die verbleibenden und gegenwärtig 
unüberwindbaren Verschiedenheiten der Kirchentümer 
von hieraus gegenseitig anerkannt und in Liebe ge
tragen werden und wenn gemäß der Zusage des Evan
geliums die Wirksamkeit des in Taufe und Abendmahl 
gegenwärtigen Christus ohne Vorbehalt gelehrt wird. 
Diese Aussage ist in Leitsätzen zur Frage der Kirchen
gemeinsch,aft bekenntnisverschiedener evangelischer 
Kirchen enthalten, welche das Lutherische Kirchenamt 
Berlin veröffentlichte. Die Leitsätze sind das Ergebnis 
von Überlegungen, welche der Theologische Ausschuß 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
DDR angestellt und in Verbindung mit dem Theologi
schen Ausschuß der VELKD formuliert hat. Sie gelten 
als Richtlinie der Lutheraner für das Gespräch be
kenntnis verschiedener evangelischer Kirchen über die 
Kirchengemeinschaft und gewinnen besondere Bedeu
tung auf derh Hintergrund des Vorschlages der Eisena
cher lutherischen Generalsynode vom Juli d. J. über 
Lehrgespräche ·mit der Evangelischen Kirche der Union. 
Die neun Leitsätze haben folgenden Wortlaut: 
l. Interkonfessionelle Gespräche sind sinnlos, wenn sie 
die Lehrstreitigkeiten der Reformationszeit einfach in 
ihrer damaligen Lehrgestalt wieder aufnehmen wollen, 
um sie zu entscheiden. 
2. Interkonfessionelle Gespräche sind auch sinnlos, 
wenn es bei „Bekenntnis" überhaupt nicht um Lehre 
gehen soll, über die man sich im Gespräch verständigen 
kann, sondern nur um aktuelles Glaubens- und Le
benszeugnis. 
3. Die Untersch,eidung zwischen einer durch Lehr
konsensus der Bekenntnisse begründeten und einer 
„aktuell" gegebenen Kirchengemeinschaft ist nach lu
therischem Verständnis nur dann vertretbar, wenn sich 
die le\itere im Blick auf formuliertes Lehrbekenntnis 
definieren kann. 
4. Lutherisches Fragen nach der Kirchengemeinschaft 
P.at anzusetzen bei cter maßgeblichen Äußerung luthe
rischer Bekenntnisse zur Frage der Kirchengemein
schaft (CA VII), hat aber den historischen Ort, die seit-

herige Geschichte un.d die heutige Situation in die dog
matische Überlegung einzubeziehen. 
5. CA (Confessio Augustana) VII läßt kirchliche Ge
meinschaft im Evangelium der Rechtfertigung begrün
det sein, das in Predigt und Sa,kramentsverwaltung 
wirksam wird. Dabei wird zwischen dem, was zur 
„wahren Einheit der Kirche genügt" und den „mensch
lichen Traditionen", in denen Übereinstimmung „nicht 
notwendig" ist, unterschieden. Dies bedeutet eine Un
terscheidung zwischen dem Grund der Kirchengemein
schaft und ihrer Ausgestaltung. Gespräch über Kirchen
gemeinschaft ist sinnvoll nur, wenn diese Unterschei
dung gelingt. 
6. In der neueren theologischen Diskussion um das Be
kenntnis stehen sich häufig zwei Positionen exklusiv 
gegenüber. Auf der einen Seite führt die historische 
Reflexion angesichts der Geschichtlichkeit des Denkens 
zum Verzicht auf explizierbaren kirchlichen Konsensus 
überhaupt. Demgegenüber tendiert das Verlangen nach 
explizierbarem verbindlichen Konsensus oft dahin, das 
Recht historischer Reflexion zu begrenzen. 
Dagegen gehören für das reformatorische Bekenntnis 
Geschichtlichkeit des Denkens und Verbindlichkeit 
des Lehrkonsensus zusammen. 
7. Das biblische Heilsverständnis erfährt seine ab
schließende Prägung in der Rechtfertigung sola fide per 
Christum. Das Evangelium der Rechtfertigung ist des
halb Mitte und Grenze der reformatorischen Theologie. 
Darum bezeugte das lutherische Bekenntnis die glau
benwirkende Verkündigung des Evangeliums als ein
ziges Kriterium der Kirchengemeinschaft. 
(CA VII). Die Verbindlichkeit dieses Zeugnisses und 
seine Bedeutung für das interkonfessionelle Gesprfii<;h 
bedarf der immer erneuten exegetisch-historisc\len Be
gründung. 
8. Für die Begründung voller kirchlicher Geweinsch,aft 
ist es nach lutherischem Bekenntnis genug: 
a) wenn Übereinstimmung in der fundamentalen doc
trina evangelii justificationis ·besteht und die verblei
benden und gegenwärtig unüberwindbaren Verschie
denheiten der Kirchentümer von hieraus gegenseitig 
anerkannt und in Liebe getragen werden; 
b) wenn gemäß der Zusage des Evangeliums die Wirk
samkeit des in Taufe und Abendmahl gegenwärtigen 
Christus ohne Vorbehalt gelehrt wird. · 
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9. Die volle Kirchengemeinschaft schließt Übereinstim
mung darüber ein, 
a) daß eine organisatorische Gleichheit bzw. Vereini
gung und die allgemeine Verbindlichkeit einer über das 
in CA VII Gesagte hinausgehenden „Ordnung der 

Evangelisch-katholische Begegnungen 
Vorwort 
Die vorliegende Handreichung für evangelisch-katho
lische Begegnungen will den evangelischen Christen 
helfen, ihre ökumenische Verantwortung auf der pri
vaten, der gemeindlichen und der gesamtkirchlichen 
Ebene wahrzunehmen. Da in unserem Land die Bezie
hungen zwischen den evangelisci,c:n Kirchen und der 
römisch-katholischen Kirche im ökumenischen Ge
spräch eine besondere Rolle spielen, wird hier ver
sucht, vor allem im Blick auf evangelisch-katholische 
Begegnungen zu raten und zu helfen. Dabei sollten die 
Fragen des Nebeneinander und Miteinander von evan
gelischen und katholischen Christen immer im gesamt
ökumenischen Rahmen gesehen werden. 
Es kann nicht die Aufgabe dieser Handreichung sein, 
den römischen Katholizismus darzustellen und zu beur
teilen. Angesichts der Vielfalt im Leben und in der 
Lehre der heutigen römisch-katholischer Kirche ist das 
in diesem Rahmen unmöglich. Per evangelische Christ 
sollte jedoch wissen, wie er seine ökumenische Verant
wortung wahrnehmen will und welche Möglichkeiten 
sich ergeben können, mit der römisch-katholischen 
Kirche gemeinsam zu handeln. 

I. Die ökumenische Verantwortung 
Die Kirchen begegnen sich heute in einer Aufgeschlos
senheit, die früher nicht selbstverständlich war. Dafür 
sind wir Gott dankbar. Gottes Wille ist es, daß die 
Seinen eins seien. Darum steheri am Anfang der öku
menischen Bewegung die gegenseitige Liebe und das 
Gebet· für die Einheit der Christen. 
Die Beziehungen der Kirchen und der einzelnen Chri
sten zueinander werden heute in zahlreichen Gesprä
chen und Veranstaltungen erörtert. Vie1e Gemeinden 
fragen angesichts des Pluralismus in allep Kirchen, 
wie sie die ökumenische Lage beurteilen sollen. Die 
einen begrüßen mit Dank jeden neuen Schritt, der zur 
Einigung der Kirchen führt; andere sind zurückhaltend 
oder halten die Zeit noch nicht für reif, über die da 
und dort mögliche Zusammenarbeit hinaus engere 
Gemeinschaft zu pflegen. 
In der ökumenischen Bewegung bemühen sich die Kir
chen schon seit langem, die Trennung der Kirche 
Christi zu überwinden. Weithin beginnt sich die bib
lische Wahrheit durchzusetzen, daß dort , wo Jesus 
Christus ·gemäß dem Zeugnis der Heiligen Schrift ver
kündet wird und die Sakramente in seinem Namen 
angeboten werden, Gott seine Kirche schafft und erhält. 
Der Heilige Geist erweckt immer mehr Menschen aus 
allen Kirchen zu dieser Erkenntnis. Sie suchen, einzeln 
oder als Gemeinden, mit all denen Gemeinschaft, 
die sich wie sie um das Evangelium Jesu Christi sam
meln und danach zu leben trachten. Sie streben, um mit 
der Einheitsformel des Ökumenischen Rates der Kirche 
von Neu-Delhi 1961 zu sprechen, die Einheit allei: 
Christen „an jedem Ort" an, die vereint sind, „mit der 
gesamten Christenheit an allen Orten und zu allen 
Zeiten." 1) Sie wirken, wie es in Uppsala 1968 hieß, für 
eine „schließlich zu verwirklichende wahrhaft univer
sale, ökumenische, konziliare Form des gemeinsamen 
Lebens und Zeugnisses." 2) 

Die dem ökumenischen Rat angehörenden Kirchen be
jahen dessen Basis: „Der Ökumenische Rat der Kirchen 
ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Je
sus Christus gemäß der heiligen Schrift als Gott und 
Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen 
trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes." 
Auch die römisch-katholische Kirche hat sich der öku
menischen Bewegung geöffnet und das Gespräch mit 
den anderen Kirchen auf allen Ebenen aufgenommen. 
Sie spielt in der ökumenischen Bewegung allerdings 
eine besondere Rolle, weil sie allein bereits die Hälfte 
der Christenheit ausmacht und weil sie wie kaum eine 
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Kirche" nicht notwendig ist, 
b) daß die in den reformatorischen Bekenntnisschriften 
ausgesprochenen Verwerfungen im Blick auf den Ge-· 
sprächspartner jetzt gegenstandslos sind. 

andere Kirche ein Lehrsystem besitzt, das alle Fragen 
des Glaubens und des Lebens umfaßt. Ihr Verhältnis 
zu der eirien Kirche Christi, die das Glaubensbekennt
nis meint, beschreibt die Kirchenkonstitution des zwei
ten Vatikanischen Konzils folgendermaßen: „Diese 
Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und ge
ordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche die 
vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in' Ge
meinschaft mit ihm geleitet wird. Das schließt nicht 
aus, daß außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente 
der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als 
der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische 
Einheit hindrängen:' 3) 
Obwohl die römisch-katholische Kirche dem Ökumeni
schen Rat der Kirchen noch nicht angehört, konnte die 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Uppsala 
1968 feststellen, daß es nur „e i n e ökumenische Be
wegung gibt", und „daß das Leitprinzip zukünftiger 
Bemühungen darin bestehen sollte, dieser einen öku
menischen Bewegung zu -ihrer vollen Manifestation zu 
verhelfen." „) Die Katholizität wird dort so verstanden: 
„Der Plan Christi ist, Menschen aller Zeiten, aller Ras
sen, aller Orte und in allen Verhältnissen durch den 
Heiligen Geist unter der universalen Vaterschaft Gottes 
in eine organische und lebendige Einheit in Christus zu 
führen." 0) 

II. Der Dialog 
1. Voraussetzung und Ziel 
Wer Gemeinschaft sucht, muß zum sachlichen Gespräch 
bereit sein. Er muß selbst demütig sein, dem Ge-
sprächspartner in Liebe begegnen und seine Argumente 
hören und überdenken. Eine Haltung des starren Pro
testes, der ängstHchen Defensive und der verständnis
losen Polemik ist mit dem christlichen Glauben nicht 
vereinbar. Ebenso entwertet bloße Toleranz den Dia
log zur Belanglosigkeit. Deshalb sind Hören auf das 
Evangelium, Verwurzelung in der eigenen Kirche und 
Bereitschaft zur Buße notwendige Voraussetzungen für 
ein weiterführendes Gespräch. Der Dialog kann sich 
nicht auf die Begegnung einzelner Christen beschrän
ken, er muß auch Gespräch von Kirche zu Kirche sein. 
Der Dialog dient der Information. Im Dialog werden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kon
fessionen festgestellt, Vorurteile und Mißverständnisse 
abgebaut und die Schwierigkeiten gegenseitigen Ver
stehens bewußt gemacht. Zeichen der Erneuerung in 
den anderen Kirchen dürfen nicht übersehen werden. 
Der Dialog dient der Wahrheit. Wo die Kirchen ein
ander besser als bisher verstehen, werden sie auch zu 
tieferem eingenen Verstehen der Wahrheit geführt. 
Dazu gehören rückhaltlose Offenheit und der Mut, sich 
auch harten Anfragen zu stellen. Vor allem müssen die 
Kirchen bereit sein, im gemeinsamen Hören auf 
Christus, der die Wahrheit ist, sich selbst erneuern zu 
lassen. 
Alle Kirchen sind sich darin einig, daß das Gemein
same dankbar herausgestellt werden soll, die Unter
schiede aber nicht verharmlost werden dürfen. In der 
Begegnung fordern si'ch die Kirchen heraus, ihr Be
kenntnis neu zu formulieren und zu bezeugen. Dabei 
fällt es den Kirchen der Reformation zu, deutlich zu 
machen, warum die Rechtfertigung des Sünders nicht 
eine reformatorische Sonderlehre ist, sondern die ent
scheidende Botschaft, mit der die ganze Christenheit 
steht und fällt. 
Der Dialog dient der Einigung der Christenheit. Er 
umfaßt das ganze Glaubensgespräch der Kirchen, in 
dem sie sich weniger auf ihr Verhältnis zueinander 
ansprechen als auf den Gehorsam gegenüber dem 
Herrn der Kirche, Jesus Christus. 
Dazu gehört auch die Zusammenarbeit bei den viel
fältigen Avfgaben, die den Kirchen heute gestellt sind. 
Wo der Dialog „in Liebe und Wahrheit" geschieht, kön
nen die Kirchen al1es gemeinsam tun, was sie nicht aus 
Gründen des'Gewissens oder der Vernunft getrennt tun 
müssen. 



2. Vorbereitung 

a) Wer in den Dialog eintritt, muß sich sorgfältig vor
bereiten. Er muß über seine eigene Kirche und über 
Lehre und Leben der anderen Bescheid wissen. 
Darum ist es zu begrüßen, wenn dafür Kurse und 
Seminare eingerichtet werden oder wenn sich in den 
Gemeinden Gruppen bilden, die sich regelmäßig mit 
ökumenis'Chen Themen befassen. Dabei hat der 
Pfarrer eine gute Gelegenheit, der theologische Leh
rer seiner Gemeinde zu sein. Es kann hilfreich sein, 
auch Referenten der römisch-katholischen Kirche, 
der Freikirchen und anderer Gemeinschaften einzu
laden oder die Mitwirkung von Sachverständigen zu 
erbitten. 

b) In jedem Kirchenkreis und in jeder Landeskirche 
sollte ein Referent oder auch ein Arbeitskreis be
auftragt werden, sich ständig mit den Beziehungen 
zwischen den Kirchen zu befassen. Aufgabe des Ar-· 
beitskreises ist es, vor allem die Pfarrer und kirch
lichen Mitarbeiter zu informieren und zu beraten. 
Seine Mitglieder sollen für Vorträge zur Verfügung 
stehen und helfen, ökumenische Begegnungen vorzu
bereiten und durchzuführen. Die Konfessionskund
liche Forschungsstelle in Potsdam und ökumenische 
Institute sollten noch enger als bisher zusammen
arbeiten und über Lehre und Leben der römisch
katholischen Kirche und anderer Kirchen informie
ren und zu Vortragsdiensten, Auskünften und Gut
achten in Anspruch genommen werden. Auch die 
Öffenfüchkeit muß besser als bisher über Lehre und 
Leben der verschiedenen Kirchen orientiert werden. 

III. Persönliche Begegnungen 
1. In der Gesellschaft heute begegnen sich Christen 

verschiedener Konfessionen und Nichtchristen mit 
großer Selbstverständlichkeit in der Nachbarschaft 
und im Freundeskreis, bei der Arbeit und im Ur
laub. Sie erfahren, wie sehr sie aufeinander ange
wiesen sind, wenn sie den Forderungen des Alltags 
gewachsen sein wollen. Wo immer ein gemeinsames 
christliches Zeugnis in Wort und Tat vor der Welt 
möglich ist, sollten c·1angelische Christen sich betei
ligen und dabei deutlich machen, daß Christus das 
Heil aller Mens•chen ist und daß Christen ihr 
Menschsein als Leben für andere verstehen. 

2. In der Familie kann die Konfessionsverschiedenheit 
eine schwere Last bedeuten. Die römisch-katholi
schen Gesetze über die konfessionsverschiedenen 
Ehen und über die katholische Kindererzie
hung sind immer noch ein ernsthaftes Hin
dernis für die ökumenischen Beziehungen.6) 
Die nicht römisch-katholischen Kirchen dürfen 
in ihren Forderungen an die römisch-katho
lische Kirche nicht nachlassen, diese Gesetze 
grundlegend zu revidieren. Die Absicht dieser Ge
setze entspringt zwar der Sorge um den Schutz des 
römisch-katholischen Glaubens, doch hat sich die 
Lage der Christenheit mindestens in den Gebieten 
starker konfessioneller Mischung gegenüber früher 
so grundlegend verändert, daß diese Gesetze heute 
ihre ursprüngliche Absicht nicht erfüllen. Sie ver
anlassen im Gegenteil viele Ehepaare, um einer ver
meintlichen Neutralität willen, den christlichen 
Glauben aufzugeben. Allerdings bemühen sich 
römisch-katholis·che Theologen, die konfessionsver
schiedenen Ehen weniger rechtlich als seelsorgerlich 
zu behandeln. 
Die evangelischen und römisch-katholischen Pfarrer 
sollten, wo dies möglich ist, miteinander überlegen, 
wie sie den konfessionsverschiedenen Paaren helfen 
können, ihre Ehe christlich zu führen. Den katholi
schen Partnern, die bei einer nichtkatholischen Ehe
schließung mit dem Ausschluß von den Sakramenten 
ihrer Kirche rechnen müssen, sollte der evangelische 
Pfarrer in der Seelsorge zu der Erkenntnis verhel
fen daß sie nicht vom Heil ausgeschlossen sind. Die 
Gli~der einer konfessionsverschiedenen Familie 
müssen beraten werden, wie sie gemeinsam ihren 
christlichen Glauben leben können, indem sie mit
einander und füreinander beten, gemeinsam die 
Bibel lesen und auch gemeinsam die Gottesdienste 
ihrer Kirchen besuchen. 

IV. Begegnungen im kirchlichen Raum 

1. In der theologischen Forschung bemühen sich die 
Theologen aller Kirchen um eine ökumenisch aus
gerichtete Theologie. Dadurch ist das Gespräch zwi
schen evangelischen, römisch-katholischen, altkatho
lischen, orthodoxen, anglikanischen und freikirch
lichen Theologen wieder in Gang gekommen. Die 
gemeinsame biblisch-exegetische Arbeit hat sich 
verstärkt. Es wird versucht, ihre Ergebnisse mit der 
kirchlichen Lehre in Verbindung zu bringen. Das 
Studium reformatorischer Theologie durch römisch
katholische Theologen und die zunehmende Be
schäftigung nichtkatholischer Theologen mit der 
römisch-katholischen Theologie eröffnen neue Ge
sprächsmöglichkeiten. 
Die Anregungen, die in allen theologischen Diszipli
nen und durch die verschiedenen ökumenischen 
Institute vermittelt werden, müssen aufgenommen 
und verarbeitet werden. 

2. In persönlichen Gesprächen der kirchlichen Mit
arbeiter wächst das Vertrauen, das für die Bezie
hungen der Kirchen unerläßlich ist. Die Pfarer kön
nen sich gegenseitig einladen, um miteinander theo
logisch zu arbeiten und gemeinsame Aufgaben zu 
beraten. Über einen Konfessionswechsel sollte man 
sich gegenseitig informieren; auf jeden Fall muß 
Proselytismus vermieden werden. 
Auch die gewählten Gemeindevertretungen beider 
Kirchen sollten zusammenarbeiten und sich über 
beiderseitige Aufgaben beraten. In den Gemeinden, 
Kirchenkreisen (Kirchenbezirken) und Landeskir
chen sollten im Bedarfsfall gemeinsame Kommissio
nen für bestimmte Sachgebiete eingerichtet werden. 
In allen Fällen muß der Grundsatz der Gegenseitig
keit und der Parität gelten. Im Bedarfsfall sollten 
sich die Gemeinden kirchliche Einrichtungen (z. B. 
Friedhofskapellen, Gemeindesäle und Kirchen) ge
genseitig überlassen .. 

3. In gemeinsamen Arbeitskreisen kommen mancher
orts Christen verschiedener Konfessionen zusammen, 
um miteinander zu beten, die Bibel zu lesen und ge
meinsame Aufgaben der Kirchen und auch kontro
verse Fragen zu erörtern. Entsprechend den örtlichen 
Verhältnissen sind verschiedene Gruppen zu emp
fehlen: etwa eine theologische Arbeitsgruppe zwi
schen Pfarrern und Priestern sowie gemischte Kreise 
von Theologen und Nichttheologen. Darüber hinaus 
sind die vielerorts bestehenden Kontakte von Ar
beitszweigen der evangelischen Kirche, z. B. Män
ner- und Frauenarbeit, junge Gemeinde, Studenten
gemeinde und Akademikerarbeit mit entsprechenden 
Gruppierungen der römisch-katholischen Kirche zu 
erweitern und zu vertiefen. 
Die Anregungen des Ökumenischen Direktoriums I, 
Ziff. 3-8, sollten aufgenommen werden. 

4. In gemeinsamen kirchlichen Veranstaltungen kann 
die Zusammenarbeit der Kirchen einen angemesse
nen Ausdruck finden. Dabei sollen die Veranstalter 
nicht willkürlich experimentieren, sondern im Ein
vernehmen handeln mit den zuständigen Stellen; sie 
sollen sich im Rahmen gesamtkirchlicher Verant
wortung und nachbarschaftlicher Erfahrungen hal
ten. In zunehmendem Maße veranstalten die ver
schiedenen Gemeinden eines Ortes gemeinsame Vor
tragsabende, Podiumsdiskussionen und auch längere 
Kurse. 
Die gemeinsamen Veranstaltungen der Kirchen dür
fen nicht zu einer innerkirchlichen Zusammenarbeit 
führen, bei der man sich von der übrigen Welt ab
schließt. Sie müssen vielmehr Dienst am Menschen 
sein. Darum ist besonders die ökumenische Diakonie 
verheißungsvoll. 

V. Gottesdienstliche Veranstaltungen 
Wo gegenseitiges Vertrauen gewachsen ist, stellt sich 
die Frage nach der gottesdienstlichen Gemeinschaft der 
Kirchen. 

1. Kanzel- und Sakramentsgemeinschaft ist für die 
meisten evangelischen Kirchen der entscheidende 
Ausdruck der Kirchengemeinschaft. Nichtkatholiken 
ist eine volle Teilnahme am eucharistischen Gottes-
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dienst der römisch-katholischeQ., Kirchen na•ch dem 
Ökumenischen Direktorium nicht möglich. Die Kir
chen können darum zur Zeit nur feststellen, daß 
v o 11 e Gottesdienstgemeinschaft zwischen den Kon_ 
fessionen auf Grund des unternchiedlichen Ver
ständnisses vom Gottesdienst und Amt ausgeschlos
sen ist. Dies muß bedacht werden, wenn aus beson
derem Anlaß ein Austausch von Predigern und Lek
toren stattfindet. 
Jede Kirche hält ihre Glieder zum Besuch ihrer Got
tesdienste an. Weil aber allgemein anerkannt wird, 
daß auch bei den anderen Gottes Wort gehört und 
Gott angebetet und gelobt wird, verbietet heute 
keine Kirche ihren Gliedern grundsätzlich, die Got
tesdienste der anderen Kirche zu besuchen. Alle 
Kirchen laden Christen, die nicht zu ihren Gliedern 
gehören ein, an ihren Gottesdiensten ohne Sakra
mentsempfang teilzunehmen. 
Taufe. Die evangelischen Kirchen erkennen die in 
anderen Kirchen rite vollzogene Taufe an. Auch die 
römisch-katholische Kirche erkennt die Taufe in der 
evangelischen Kirche an, sofern nicht ein nicht aus
zuräumender Zweifel daran besteht, daß sie rite 
vollzogen ist. Evangelische Pfarrer und Kirchenlei
tungen sollten bei der Ausräumung solcher Zweifel 
behilfüch sein. Nur wo dies nicht gelingt, übt die 
römisch-katholische Kirche nach wie vor die Kondi
tionaltaufe aus. 

Abendmahl. Die Abendmahlsgemeinschaft ist in der 
ökumenischen Bewegung immer noch ungeklärt. 
·Weithin sind die Kirchen der Meinung, sie dürfe 
erst am Ende des Weges zur Einheit der Kirche ste
hen; die Übereinstimmung in der Lehre und im 
kirchlichen Amt sei die Voraussetzung für die 
Abendmahlsgemeinschaft. Andere Kirchen und viele 
Christen meinen dagegen, daß die Einladung Christi, 
im Abendmahl Gemeinschaft mit ihm zu erfahren, 
nicht durch kirchliche Ordnungen behindert werden 
dürfe. Weil es im Abendmahl um das Mahl des 
Herrn und nicht um das Mahl einer Konfession 
gehe, sei die Abendmahlsgemeinschaft ein guter 
Anfang für die Erneuerung der Kirche und die 
Einigung der Christen. 

Das ökumenische Abendmahlsgespräch ist im Gang. 
Solange keine Einigung erzielt ist, sollten einzelne, 
die den Empfang des Abendmahls in der anderen 
Kirche wünschen, nach seelsorgerlichem Ermessen 
zugelassen werden. 

2. Gemeinsame gottesdienstliche Feiern, Andachten 
oder Gebetsstunden werden immer mehr üblkh. 
Wenn Christen gemeinsam das Evangelium hören 

\ und zu Gott beten, geben sie Zeugnis von ihrer Zu
gehörigkeit zu dem Einen Volk Gottes. Bei der 
Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen 
gottesdienstlichen Feiern muß der Grundsatz der 
Gleichberechtigung (par cum pari) beachtet werden. 
Schon die Festlegung der Gottesdienstordnung nach 
Form und Inhalt bis in alle Einzelheiten ist' eine 
gute Gelegenheit, einander näherzukommen. Dabei 
sollten die Gebete so abgefaßt sein, daß alle guten 
Gewissens mitbeten können. Bei aller Freiheit der 
Evangeliumsverkündigung dürfen die Liebe zu den 
Mitchristen und der A•chtung vor ihren Überzeugun
gen nicht verletzt werden. 
Jesus Christus verheißt: „Wo zwei oder drei in mei
nem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen." 

Anmerkungen 

1) Neu-Delhi 1961 
2) Uppsala, Bericht der Sektion I, Ziffer 19 
:1) Dogmatische Konstitation über die Kirche zitiert 

nach der Übersetzung im Lexikon für Theologie und 
Kirche, vgl. dazu auch Dekret über den Ökumenis
mus Nr. 3 

"> Uppsala, Resolution Beziehung zur römisch-katholi
schen Kirche v. 18. 7. 1968 

5) Uppsala, Bericht der Sektion I, Ziffer 6 
6) Vgl. Instructio „Matrimonii sacramentum" 
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